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Nachtrag
«Neue Bundesverfassung», Nr 46

Etwas spat, doch immer aktuell,
erinnere ich mich einer Aussage
eines Geschichtsprofessors an der
ETH Zurich aus dem Jahr 1948/
49: «Die neue Bundesverfassung
wird nur noch zwei Artikel
enthalten, nämlich: 1 der Schweizer
kann tun und machen, was er will;
2. der Schweizer ist auch dazu

nicht verpflichtet.»
Der Nebelspalter begleitet mich

beinahe seit vierzig Jahren. Meistens

freuen mich seme Beitrage,
hie und da habe ich weniger Freude.

Gesamthaft finde ich aber den

Nebelspalter gut.
Guido Landolt, Oberengstringen

Frechheit
«Die Retter », Nr 48

Was der Nebelspalter semen
Leserinnen und Lesern zumutet, ist
gelinde gesagt eine bodenlose
Frechheit. Da wird eine Partei, die
einmal sagt, was viele Leute m
unserem Land denken, auf
schlimmste Weise diffamiert. Ihre
Berichterstattung ähnelt m
auffälliger Art und Weise jener des

«Sturmers» im Hitlerdeutsch-
land. Ist die Redaktion von diesem

Gedankengut angesteckt7 Nazismus

istja momentan bei gewissen
Blattern «m».Wenn sich der
Nebelspalter wirklich mit den
Problemen m derBevölkerung m
unserem Lande auseinandersetzen
wurde, konnte er auf viel Angst
und Verunsicherung stossen.

Asyl- und Auslanderkrimmahtat
gehörenja m unserem «demokratischen»

Land seit langem zu
einem Tabu. Die Zeitungsmedien
tun so, als ob diese Problematik
nicht existierte. Aber mit Lugen
und Verschweigen kann man diese

schlimmen Probleme nicht
losen Was hat der Nebelspalter

eigentlich als Losung anzubieten7
Wohl jene Toleranz und «Humanität»,

die Verbrechen und
Ungerechtigkeit duldet und nicht
mehr erlaubt, der Wahrheit —

ganz gleich welcher Couleur —

ms Gesicht zu schauen. Der
Nebelspalter hegt wohl naher beim
Faschismus als bei einem
kritischen und aufbauenden Satire-

magazm.
B Ackermann, Bern

Papierverschwendung
«Fliege I bis V», Nr 49

Diese fünf Seiten sind
Papierverschwendung m Reinkultur. Nur
damit Sie das Heft mit 48 Seiten

voll bringen, kann ich diesen

Quatsch nicht annehmen
H Sulzer-Bleiker, Riehen

Überheblich
«Kirchentest», Nr 50

Da der Nebelspalter sich als «die

satirische Zeitschrift der Schweiz»

bezeichnet, halten Sie den Beitrag
über die Kirchen wohl auch fur
eine Satire. Ich schätze die literarische

Gattung Satire (beispielsweise
bei Kurt Tucholsky und andern

Polemikern). Ihr «grosser
Kirchentest» ist indessen keine Satire,
sondern — mit Verlaub — ein
langfadiges, teils giftiges
Geschreibsel. Die Kriterien, die
beim «Test» bis zum Uberdruss
angewendet werden, verraten,
weil sie durchwegs unwesentlich
sind und sich m lappischen
Nebensächlichkeiten erschöpfen,
höchstens geistlose Überheblichkeit.

Dr Konrad Krieger, Luzern

In einer ausführlichen Reportage
hat der Nebelspalter 100 Kirchen
der Schweiz beurteilt und auch

gleich rangiert, dies allerdings m
einer Weise, die jeden Kunstkenner

— gelinde gesagt — erstaunen
musste, da die angewandten
Kriterien einer ernsthaften Prüfung
nicht standhalten können.

Was die Stadtkirche Ölten
betrifft, mochte ich Sie darauf
hinweisen, dass es sich nicht um eine
reformierte, sondern um eine
chnstkathohsche Kirche handelt,
dass ihr Standort die Kirchgasse
und nicht die Baslerstrasse ist und
dass sie aus dem einfachen Grund
geschlossen bleiben muss, weil ihr

1 er
Vorplatz schon seit Jahren
Treffpunkt von Jugendlichen ist, die
bei schlechtem Wetter immer
wieder die Kirche betraten (was an
sich durchaus gestattet gewesen
ware), aber dann hier rauchten,
Speiseabfalle und zerbrochene
Flaschen hegen liessen, ja selbst

Feuer entfachten, um Wurste zu
braten... Das bewog die Behörden
der Kirchgemeinde, die Türen
abzuschhessen, was allgemein fur
richtig gehalten wurde. Überdies
wurde des oftern die Türklinke
beschädigt oder gar gestohlen.
Die unliebsamen Schmierereien
der Fassade, die immer wieder

weggeputzt werden müssen, rühren

ebenfalls von Bubenstreichen
her und zeugen von einem Van-
dahsmus, wie er sich leider auch

in Ölten breitmacht — nicht nur
an dieser Kirche! Wahrend längerer

Zeit war der erwähnte
Vorplatz der Ort, wo sich Drogeier
und Dealer trafen. Dies alles hatte

der Verfasser des Artikels durch
ein einfaches Nachfragen m
Erfahrung bringen können.

Vielleicht noch dies: Das

prachtvolle Innere der Stadtkirche

Ölten, die zu den bedeutendsten

Baudenkmalern des Kantons
Solothurn gehört, stellt ein
hervorragendes Beispiel des klassizistischen

Baustils dar und steht
nicht umsonst unter Bundesschutz.

Dass der Autor sich erst noch

bemussigt fühlte, em m der Nahe
befindliches Pissoir m Bezug zu
dieser Kirche zu bringen, ist so

geschmacklos, dass fur ihn genau die

Bezeichnung zutrifft, mit der er
glaubt, die Kirche «erledigen» zu
können: disqualifiziert!

Hans Hohler, Ölten

Ihr grosser Kirchentest ist wahrlich

keine geistreiche Fundgrube.
Der Berichterstatter wahnte sich

wohl eher m einem Theatersaal
als m einer Kirche; dies ist
Geschmackssache.

A Braun, Basel

Was soll der Kirchentest? Ich habe

nicht kapiert, um was es gehen
soll.

OthmarJ Ender, Feldmeilen

Gratulation
«Menschenrechte», Nr 51/52

Die Darstellung der Menschenrechte

ist ein echter Nebelspalter-

Beitrag. Ich habe ihn m meiner
Pohtbibhothek zwischen unsere
Bundesverfassung und die Schrift
«Der Bund, kurz erklart»
eingeordnet Wird diese Bundesverfassung

gelegentlich ebenso wie die
Menschenrechte dargestellt?
Oder noch besser: Macht einer
Nebelspalter-Nummer zur Aufgabe,

dem Parlament eine eigene BV
zu illustrieren (noch vor demJahr
dem 31.12.99)!

So oder so stelle ich fest, dass

«Iwan der Schreckliche» noch
nichts von semer Schrecklichkeit
verloren hat, wozu ich nur sagen
kann: «Grand chapeau!» Es ist
beruhigend zu wissen, dass der
Nebelspalter allen (auch mir), die

ihren Drang zur «Graphomanie»
nicht bandigen können,
gelegentlich Platz freimacht.

Herman Schreiber, Wadenswil

Belehrung
Editorial in Nr 51/52

Lieber Herr Raschle,
Ihr Editorial vom 20. Dezember
hat es nur angetan. Sie müssen
schon ziemlich alt sein oder

wenigstens so aussehen. Wie kom-
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